
 
 
 
„Betreutes Wohnen“ in Bürgstadt 
 
 
Auch im Alter fühlt sich der Mensch in den eigenen vier Wänden am wohlsten. 
Die eigene Wohnung, die eigenen Möbel, die eigene Gestaltung des Tagesablaufes. 
Dies alles ist vielen älteren Menschen sehr wichtig. 
 
Gleichzeitig kommt im Alter das Bedürfnis nach Sicherheit und Unterstützung hinzu. 
Selbständigkeit und Eigenständigkeit haben einen hohen Stellenwert. 
Das „Betreute Wohnen“ bietet die ideale Kombination, um auch im Alter frei und 
selbständig und doch in Sicherheit geborgen leben zu können. 
 
 
In einer Pressemitteilung vom Oktober 2002 teilte das Landratsamt Miltenberg 
folgendes mit: 
Die Altersstruktur der Landkreisbevölkerung wird sich in den nächsten Jahren 
verändern. Bei den über 65-jährigen steigt die Zahl bis 2015 deutlich an von 20814 
um annähernd 3600 auf 24000. Dies ist eine Steigerung von 17 Prozent. Bei den    
75-jährigen wird der Anteil sogar um 42 Prozent auf 12300 Personen steigen. Auch 
bei den über 85-jährigen wird der Anteil von jetzt 1,5 Prozent auf 2,10 Prozent 
steigen- 
Auch laut des Gutachtens der Fa. Isplan aus dem Jahre 2002 (Auftraggeber war das 
Landratsamt Miltenberg) sinkt die Zahl der über 85 jährigen zunächst und beginnt ab 
dem Jahr 2004 wieder zu steigen. 
 
Siehe Anlage 1  Bevölkerungsstruktur des Landkreises Miltenberg  

im Jahr 2001 und im Jahr 2025 
 
Siehe Anlage 2  Steigerung der Zahl der über 75 –jährigen und  

der über 85 -jährigen 
 
Siehe Anlagen 3,4,5 Vergleich: Anteil (in %) der über 65 -75 – 85 –jährigen 
    im Jahr 2001 und im Jahr 2015  
 
Diese Entwicklung wirkt sich in unterschiedlicher Weise auf den Betreuungsbedarf 
aus. 
Dies gilt auch für Bürgstadt. 
 
 
Derzeit gibt es im Landkreis Miltenberg Angebote zum „Betreuten Wohnen“ in 
Miltenberg, Großheubach, Wörth, Klingenberg usw. 
 
In Bürgstadt gibt es ein solches Angebot nicht. 
 
 
 
 
 



 
Begriffserklärung: „Betreutes Wohnen“ 
 
Der Begriff „Betreutes Wohnen“ setzt sich aus zwei wesentlichen Komponenten 
zusammen: 
  Wohnen und Betreuung 
 
Der Grundgedanke ist, soviel Selbständigkeit wie möglich in der Wohnung erhalten 
und soviel Betreuung, Verpflegung und Pflege wie nötig zu bieten. 
 
 
Seit einigen Jahren wird für Senioren verstärkt das „Betreute Wohnen“ angeboten. 
Das Prinzip dieser Wohnungen ist immer gleich: 
Neben der Wohnung die Sie mieten oder kaufen können, werden Ihnen 
verschiedene Serviceleistungen angeboten. Diese werden unterteilt in  
Grundleistungen und Wahlleistungen. 
 
 
Grundleistungen können sein: 

�  Sprechzeiten in einer Sozialstation 
�  Hausmeisterdienste 
�  Beratungen für Behördenleistungen 
�  Beratung und Unterstützung zu allen Fragen des Alters und bei 

 Krankheit 
�  ein Notrufsystem 

 
Wahlleistungen können sein: 

�  Wohnungsreinigung 
�  Wäscheservice 
�  Botengänge 
�  Essen auf Rädern 
�  Pflege in den eigenen Räumen 

 
 
Für wen ist „Betreutes Wohnen“ geeignet? 
 

�  Ältere Alleinstehender, die keine familiäre Unterstützung und  
 Pflege erwarten können.  

�  Personen – Bürger, die ihren Wohnsitz in Bürgstadt haben   
 möchten. 

�  Ältere Personen, die im eigenen Haus leben und mit der   
 körperlichen Belastung von Haus und Hof nicht mehr fertig   
 werden. 

�  Für ältere Personen, die Sicherheit suchen bevor sie    
 pflegebedürftig sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Warum „Betreutes Wohnen“ in Bürgstadt ? 
 
 Allgemeines: 

�  Das „Miteinander“ der Generationen verändert sich 
�  Hohe berufliche Mobilität der jüngeren Familien 
�  Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit 
�  Der Anteil der Menschen ohne Nachkommen nimmt zu 

 
 Spezielles für Bürgstadt: 

�  Für Bürgstädter ist Bürgstadt durch kein anderes Ort zu   
  ersetzen.  

�  Gewohntes Umfeld (Nähe zur Familie, Freunden und Bekannten) 
�  Gewohnheiten pflegen (Vereinsleben, Häcker, Kirche usw.) 
�  Kurze Wege (Einkaufen, Bücherei, Ärzte, Apotheke, Banken)  

 
 
Welche Kriterien sollten für das „Betreute Wohnen“ beachtet werden? 
 

�  Die Gebäude müssen den zunehmenden Geh- und    
 Sehbeschwerden älterer Menschen Rechnung tragen, um die  
 notwendigen Hindernis- und Gefährdungsfreiheit zu    
 gewährleisten. 

�  Das Gebäude sollte unmittelbar mit dem PKW erreichbar sein. 
�  Die Hausnummern und Namensschilder müssen auch bei   

 Dunkelheit gut sichtbar sein. 
�  Der Hauseingang muss wettergeschützt sein. 
�  Treppen im Eingangsbereich sind möglichst zu vermeiden oder  

 gut zu kennzeichnen (z.B. durch Beleuchtung, farbige   
 Kennzeichnung der Stufenvorderkante) 

�  Treppen sind mit stabilen Handläufen zu versehen. 
�  Stolperfallen (z.B. lose Teppiche, Fußabstreifer) sind zu   

 vermeiden. 
�  Im Bereich der Erschließungswege, des Hauseingangs und im  

 Aufzug sollten Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. 
�  Den Bedürfnissen von Rollstuhlfahrern ist Rechnung zu tragen.  

 (Breite des Hauseingangs, Briefkästen sollen erreichbar sein) 
�  Die Zimmer sollen „Behindertengerecht“ ausgestattet sein. 

 
 
Wo könnte ein Gebäude für das „Betreute Wohnen“ ste hen? 
 
Das Gebäude für das „Betreute Wohnen“ sollte so in Ortskernnähe angesiedelt 
werden, dass alle täglichen Gänge mit einem kurzen Fußweg zu erledigen sind. 
 
Hierfür werden Vorschläge gerne für einen Investor, der zu finden ist, 
entgegengenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 


